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ALKTUELLES 
COVID-19: RECHT FÜR IMKER: (VER)KAUF VON VÖLKERN IN CORONA-ZEITEN 
Autoren: Ernst Brandl/Philipp Klausberger 

 
Bei allen Aktivitäten im Freien haben wir uns an die Verordnung des Bundesministers für Soziales, 
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz gemäß § 2 Z 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes 
(BGBl. II Nr. 98/2020) zu halten. Ich biete lediglich ein Argumentarium, warum das Verkaufen von 
Bienenvölkern und bestimmten Umständen erlaubt ist: 
  
1.    In anderen Fällen als jenen, die in den vier Ausnahmen vom „Hausarrest“ angeführt sind 
(dringende berufliche Fahrten, Einkaufen von Gegenständen des täglichen Bedarfs, Anderen 
helfen und Sport) gibt es „keinen Grund, das Haus zu verlassen“.  
 
2.    Das Ausliefern von Bienenvölkern und auch das vorherige Abholen von Leerzargen durch den 
Erwerbsimker beim Kunden, fällt mE unter den Ausnahmetatbestand „dringende berufliche 
Fahrten“. Das gilt im Übrigen auch für Fahrten zu den Bienenständen (dazu gibt es eine 
Aussendung des ÖEIB sowie eine (zwar recht kurze) billigende Äußerung des 
Landwirtschaftsministeriums.  
 
3.    Bei Hobbyimkern kann für eine Ausfahrt zum Einkauf von Völkern die Ausnahme gem § 2 Z 5 
der Verordnung ins Treffen geführt werden: Das Betreten öffentlicher Orte ist zulässig, wenn 
diese Orte im Freien alleine oder mit Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben, betreten 
werden sollen. Dabei ist gegenüber anderen Personen ein Abstand von mindestens einem Meter 
einzuhalten. Diese Ausnahme wird zwar immer nur im Zusammenhang mit Bewegung und Sport 
im Freien kommuniziert, der Wortlaut der Verordnung deckt sich aber nicht mit dem in 
Pressekonferenzen verkündeten Programm. Es müsste daher zulässig sein, wenn der Verkäufer 
die Bienen im Freien dem Käufer übergibt, sofern zwischen den Beteiligten ein Abstand von 
einem Meter eingehalten wird.  
 
4.    ACHTUNG: nach der VO BGBl II Nr. 96/2020 ist das Betreten des Kundenbereichs von 
Betriebsstätten des Handels und von Dienstleistungsunternehmen nicht gestattet. Obwohl man 
gut argumentieren kann, dass der Verkauf von Bienenvölkern zur „Urproduktion“ und daher 
nicht zum Handel gehört, raten wir dazu, die die Bienenvölker auf öffentlichem Gut (also am 
Gehsteig oder der Straße vor dem Grundstück, auf dem die Bienenvölker stehen) zu übergeben. 
Besonders Imker, die mit ihren Nachbarn streiten, können so das Risiko einer Anzeige und/oder 
eine Diskussion mit der Polizei vermeiden.  
 
5.    ACHTUNG: Konkrete Entscheidungen von Gerichten oder Verwaltungsbehörden im 
Zusammenhang mit dem Bienenvölkerverkauf gibt es derzeit nicht. Ich übernehme daher – insb 
im Hinblick auf die Unentgeltlichkeit meiner Auskunft – keine Haftung dafür, dass die Behörden 
meine Einschätzung teilen 



 
 

COVID-19: VERHALTEN BEI EIGENER ERKRANKUNG UND QUARANTÄNE 
Ein Artikel der Landwirtschaftskammer NÖ 

Die Vorschriften der Quarantäne legt die Bezirksverwaltungsbehörde fest. Die Landwirtschaftskammer NÖ 
bzw. die Bezirksbauernkammern haben darauf keinen Einfluss. 
Vorrangig ist, die sozialen Kontakte maximal zu reduzieren - keine Besuche (außer zur medizinischen 
Betreuung) empfangen und zu anderen Haushaltsmitgliedern den nötigen Abstand halten! Näheres dazu 
finden Sie unter www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-
gestellte-Fragen.html. 
 
Sollte bei Ihnen eine Heimquarantäne angeordnet werden, informieren Sie die Behörde bereits vor der 
Bescheiderstellung (meist erfolgt ein telefonischer Erstkontakt durch die Bezirksverwaltungsbehörde), 
dass Sie Ihre Betriebsgrundstücke und Betriebsgebäude (zB Stallungen) für die unbedingt betrieblich 
notwendigen Arbeiten weiterhin betreten und befahren dürfen. In der Regel ist dadurch keine erhebliche 
Gefahr für die Gesundheit anderer Personen verbunden. Falls bereits ein Absonderungsbescheid 
(Anordnung der Heimquarantäne) erlassen wurde, der sich nur auf das Wohnhaus beschränkt, empfehlen 
wir mit der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde in Kontakt zu treten und eine entsprechende 
Abänderung des Bescheides zu erwirken, wenn der Betrieb anders nicht aufrecht erhalten werden kann 
und dadurch ein unwiederbringlicher Schaden entstehen würde. 
 
 

NEUE PUBLIKATION: ÖSTERREICHISCHER INSEKTENATLAS 2020 RÜTTELT AUF 
Ein Artikel des Österr. Naturschutzbunds 

75% Insektenschwund seit 1990. GLOBAL 2000 und | naturschutzbund | fordern einen Systemwandel hin 
zu einerkleinteiligen, ökologischen Landwirtschaft, um dramatisches Artensterben zu stoppen. 
 
Monokulturen, Pestizide und andere Giftstoffe, Versiegelung der Böden und fehlende Blumenwiesen – all 
das macht Insekten massiv zu schaffen. Das Arten- und Insektensterben wird durch die globale Klimakrise 
noch weiter voranschreiten und vice versa fehlt unseren Ökosystemen durch den Artenschwund die 
Robustheit zur Klimawandelanpassung. Der heute von der österreichischen Umweltschutzorganisation 
GLOBAL 2000 – gemeinsam mit der Heinrich-Böll-Stiftung und dem Naturschutzbund Österreich – 
veröffentlichte Insektenatlas zeichnet ein düsteres Bild: Seit 1990 ging der Insektenbestand um 75% 
zurück, 30% der Arten sind weltweit bedroht. Dabei sind 75% unserer wichtigsten Kulturpflanzenarten 
von der Bestäubung durch Insekten abhängig. Auch in Österreich sind viele Insektengruppen stark 
gefährdet, wie etwa die Hälfte aller Schmetterlings- oder Heuschreckenarten. 
 
Mehr Infos auf: 

https://naturschutzbund.at/newsreader-36/items/neue-publikation-oesterreichischer-

insektenatlas-2020-ruettelt-

auf.html?fbclid=IwAR0KIfcyOUTEJq4No9C5EFO6ZTBb9FhhH_HqE2z4motHRcAA0d5NR_9vpcE 

IMKERMARKT 
Ihr kostenloses Inserat einfach an office@erwerbsimker.at senden! 
 

BIETE:  

https://www.erwerbsimkerbund.at/imkermarkt-biete+2500+1138083?env=Y2Q9Mg  

SUCHE:  

https://www.erwerbsimkerbund.at/imkermarkt-suche+2500+1137925?env=Y2Q9Mw  
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